
 

 

 

 

 
 

 

Landkreis Rotenburg 
(Wümme) 

              Der Landrat 

 
Bezeichnung: 
 
Bestellung einer Rechnungsprüferin 
 
 
Sachverhalt: 
 
Gemäß § 154 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes beruft die Vertretung sowohl die 
Leiterin oder den Leiter wie auch die Prüferinnen und Prüfer des Rechnungsprüfungsamtes. 
 
Die zuvor im Rechnungsprüfungsamt tätige Frau Monika Lüchtefeld erhält inzwischen Rente 
wegen voller Erwerbsminderung zunächst befristet bis zum 30. September 2013. Insofern kann 
Kreisamtfrau Karina Beckhusen, geb. 11.05.1973, die vor der Geburt ihres ersten Kindes viele 
Jahre im Sozialamt tätig war und einschlägige Erfahrungen hat sammeln können, nach Ablauf 
der Elternzeit im September 2012 im Rechnungsprüfungsamt schwerpunktmäßig den 
Sozialbereich prüfen.  
 
Frau Beckhusen wird nach der Elternzeit für ihr zweites Kind voraussichtlich in Teilzeit arbeiten. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Frau Karina Beckhusen, geb. 11.05.1973, wird zur Prüferin beim Rech-
nungsprüfungsamt des Landkreises Rotenburg (Wümme) berufen. 
 

 
 
 
 
 
Luttmann 
 
 

 

Persona l vor l agen  
Haupt- und Personalamt  

Tagesordnungspunkt: ____ 
 

 

Drucksachen-Nr.:  2011-16/0169 

Status:         nicht öffentlich 

Datum:     25.07.2012 

 
Termin  Beratungsfolge: 

Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthalt. 

05.06.2012 Ausschuss für Personal- und Organisationsentwicklung 

14.06.2012 Kreisausschuss 

05.07.2012 Kreistag 
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